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Bei einstimmiger Empfehlung des 

FA und nach Entscheidung durch 

SSA 

Nach Zuweisung 

durch SSA 

Abläufe bei möglicher Aufnahme an einer öffentlichen Förderschule im Schulamtsbezirk GIVB                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es besteht bereits Anspruch 

auf sonderpädagogische 

Förderung 

Es besteht noch kein Anspruch auf 

sonderpädagogische Förderung 

Ü 0/1 Das Kind ist bereits eingeschult 

Eltern stellen Antrag auf 

Direktaufnahme an Förderschule 

(über besuchte Schule unter Beteiligung 

der zuständigen BFZ-Kraft) 

Benötigte Unterlagen: 

Schulbericht, BFZ-Bericht, Förderplan, 

Zeugnisse -> werden an das SSA geschickt 

Fachliche Prüfung der Stellungnahme 

durch die Förderschule: Unterlagen an 

SSA 

Förderdiagnostische Stellungnahme 

durch angefragte Förderschule 

Schulleitung der Förderschule führt Beratungsgespräch bezüglich einer 

möglichen Aufnahme mit den Eltern 

Allgemeine Schule (ggf. auf Wunsch der 

Eltern) leitet Entscheidungsverfahren ein 

Eltern stellen Antrag auf 

Direktaufnahme an einer 

Förderschule 

Keine Aufnahme 
Aufnahme 

Aufnahmebescheid durch Schulleitung der Förderschule an Eltern 

 

 

 

 

 

 

Bis 15. Dezember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis 15. Februar 

 

 

 

 

 

 

Endgültige Festlegung der Zuweisung der Lehrerstellen für die Förderschulen 

Förderdiagnostische Stellungnahme 

durch rBFZ bzw. der dem rBFZ 

zugeordneten Förderschule (GE) 

Fachliche Prüfung der Stellungnahme 

durch rBFZ 

Förderausschuss an der allg. Schule (ggf. 

Beteiligung der Leitung der 

Förderschule): Unterlagen an SSA 


